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VÖLKERRECHTLICHE UND  
RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Allgemeine Erklärung der Menschrechte der  
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948,  
Artikel 14 (3)

1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor 
Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.

2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genom
men werden im Falle einer Strafverfolgung, die 
tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpo
litischer Art oder auf Grund von Handlungen 
erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der 
Vereinten Nationen verstoßen.

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 
Artikel 16a (4)

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Genfer Flücht-
lingskonvention), Artikel 1 (5)

Im Sinne dieses Abkommens findet der Aus
druck „Flüchtling‟ auf jede Person Anwendung 
die […] aus der begründeten Furcht vor Verfol
gung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeu
gung sich außerhalb des Landes befindet, des
sen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch neh
men kann oder wegen dieser Befürchtungen 
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ALTERSSTRUKTUR VON MIGRANTEN 
2013 (IN PROZENT) (7)

nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich 
als staatenlose infolge solcher Ereignisse 
außerhalb des Landes befindet, in welchem 
sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und 
nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen 
der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin 
zurückkehren will. Für den Fall, dass eine 
Person mehr als eine Staatsangehörigkeit hat, 
bezieht sich der Ausdruck „das Land, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt,‟ auf jedes der 
Länder, dessen Staatsangehörigkeit diese Per
son hat. Als des Schutzes des Landes, dessen 
Staatsangehörigkeit sie hat, beraubt, gilt nicht 
eine Person, die ohne einen stichhaltigen, auf 
eine begründete Befürchtung gestützten Grund 
den Schutz eines der Länder nicht in Anspruch 
genommen hat, deren Staatsangehörigkeit sie 
besitzt.
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DEFINITIONEN

Flüchtling (8)

Ein Flüchtling ist eine Person, die „aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb 
des Landes befindet, dessen Staatsangehörig
keit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes 
nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen 
dieser Befürchtungen nicht in Anspruch neh
men will‟.

Migrant (9)

Flüchtlinge werden zur Flucht gezwungen; 
Migranten suchen zumeist aus eigenem Antrieb, 
Möglichkeiten zur Verbesserung ihres wirtschaft
lichen Status.

Asylverfahrensgesetz in Deutschland (10)

(1) Ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des  
Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechts 
stellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559, 
560), wenn er sich 

1. aus begründeter Furcht vor Verfolgung we 
gen seiner Rasse, Religion, Nationalität, poli 
tischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe

2. außerhalb des Landes (Herkunftsland) be 
findet, 

a) dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und 
dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen  
kann oder wegen dieser Furcht nicht in An 
spruch nehmen will oder

b) in dem er als Staatenloser seinen vorherigen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er  
nicht zurückkehren kann oder wegen dieser 
Furcht nicht zurückkehren will.
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